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Die Verfassungen der Staaten des Deutschen Bundes 
Die Verfassung des Großherzogtums Baden vom 22. August 1818 

Legislative Exekutive Judikative 

1. Kammer 2. Kammer 

Landstände 

Wahlmänner 
(über 30 Jahre, christl., vermögend) 

Großherzog (vereinigt die gesamte Staatsgewalt in sich) 

Staatsminister 

Gerichte unab- 
hängig (im 

Rahmen ihrer 
Competenzen) 

w
äh

lt 
8 

A
bg

. 

w
äh

len
 2

 A
bg

. 

wählt 

Ministeranklage 

beruft 
Vetorecht gg.  Gesetze 

• Staatsbürger können bei den zwei 
Kammern Verfassungsverletzungen 
anklagen (schriftlich und subsidiär, 
§ 67) 

Adel Univer 
sitäten 

Wahlbevölkerung (ortsansässige Männer über 25 Jahre) Einzelne 
Grundrechte 

er-
nennt 
bis zu 
8 Abg.


